
Hörtest beim Amtsarzt
Beitrag von „CKR“ vom 25. August 2009 18:09

Zitat

Original von _Malina_
Ins Ref darfst du auf jeden Fall - nur im Zweifel dann eben als Angestellte und nicht als
Beamte.

Ich sehe eigentlich auch keinen Grund, der der Verbeamtung entgegensteht. Die wird doch
eigentlich nur verweigert, wenn absehbar/wahrscheinlich ist, dass jemand nicht bis zur Pension
arbeiten kann. Bei einer teilweisen Schwerhörigkeit sollte das doch aber möglich sein.
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